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164. Verordnung: Umlegung eines Teiles der Berndorf-Hernsteiner Straße im Bereich der
Stadtgemeinde Baden auf das neu hergestellte Straßenteilstück und Auflassung
des bisherigen Straßenteilstückes als Bundesstraße

165. Verordnung: Umlegung eines Teiles der Berndorf-Hernsteiner Straße im Bereich der
Marktgemeinde Piesting auf das neu hergestellte Straßenteilstück und Auf-
lassung des bisherigen Straßenteilstückes als Bundesstraße

166. Verordnung : Umlegung von Teilen der Kamptal Straße im Bereich der Gemeinden Zittern-
berg, Buchberg am Kamp und Plank am Kamp auf die neu hergestellten
Straßenteilstücke und Auflassung der bisherigen Straßenteilstücke als Bundesstraße

167. Kundmachung: Feststellung des Verfassungsgerichtshofes über die Zuständigkeiten auf dem
Gebiete der Bewährungshilfe

1 6 8 . Kundmachung: Berichtigung von Druckfehlern im Bundesgesetzblatt
1 6 9 . Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Sozialistischen Föderativen Republik

Jugoslawien über die Grenzabfertigung im Eisenbahnpersonenverkehr

1 6 4 . Verordnung des Bundesministeriums
für Bauten und Technik vom 26. April 1968,
mit der ein Teil der Berndorf-Hernsteiner
Straße im Bereich der Stadtgemeinde Baden
auf das neu hergestellte Straßenteilstück um-
gelegt und das bisherige Straßenteilstück als

Bundesstraße aufgelassen wird

Auf Grund des § 2 Abs. 2 des Bundesstraßen-
gesetzes, BGBl. Nr. 59/1948, wird verordnet:

Das Straßenteilstück der Berndorf-Hernsteiner
Straße im Bereich der Stadtgemeinde Baden von

km 6,860 (alt) bis km 7,160 (alt)
wird auf das neu hergestellte Straßenteilstück
umgelegt und das bisherige Straßenteilstück als
Bundesstraße aufgelassen.

Kotzina

1 6 5 . Verordnung des Bundesministeriums
für Bauten und Technik vom 26. April 1968,
mit der ein Teil der Berndorf-Hernsteiner
Straße im Bereich der Marktgemeinde
Piesting auf das neu hergestellte Straßenteil-
stück umgelegt und das bisherige Straßen-
teilstück als Bundesstraße aufgelassen wird

Auf Grund des § 2 Abs. 2 des Bundesstraßen-
gesetzes, BGBl. Nr. 59/1948, wird verordnet:

Das Straßenteilstück der Berndorf-Hernsteiner
Straße im Bereich der Marktgemeinde Piesting
von

km 32,500 (alt) bis km 32,840 (alt)

wird auf das neu hergestellte Straßenteilstück
umgelegt und das bisherige Straßenteilstück als
Bundesstraße aufgelassen.

Kotzina

1 6 6 . Verordnung des Bundesministeriums
für Bauten und Technik vom 26. April 1968,
mit der Teile der Kamptal Straße im Bereich
der Gemeinden Zitternberg, Buchberg am
Kamp und Plank am Kamp auf die neu her-
gestellten Straßenteilstücke umgelegt und die
bisherigen Straßenteilstücke als Bundesstraße

aufgelassen werden

Auf Grund des § 2 Abs. 2 des Bundesstraßen-
gesetzes, BGBl. Nr. 59/1948, wird verordnet:

Die Straßenteilstücke der Kamptal Straße im
Bereich der Gemeinden Zitternberg, Buchberg
am Kamp und Plank am Kamp von

km 11,350 (alt) bis km 11,570 (alt),
km 12,560 (alt) bis km 12,660 (alt),
km 12,770 (alt) bis km 13,800 (alt),
km 16,000 (alt) bis km 16,620 (alt)

werden auf die neu hergestellten Straßenteilstücke
umgelegt und die bisherigen Straßenteilstücke als
Bundesstraße aufgelassen.

Kotzina
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1 6 7 . Kundmachung des Bundeskanzler-
amtes vom 7. Mai 1968 betreffend die Fest-
stellung des Verfassungsgerichtshofes über
die Zuständigkeiten auf dem Gebiete der

Bewährungshilfe

Gemäß § 56 Abs. 4 des Verfassungsgerichts-
hofgesetzes 1953, BGBl. Nr. 85, wird folgender
Rechtssatz kundgemacht, in dem der Verfassungs-
gerichtshof die Feststellung seines Erkenntnisses
vom 14. März 1968, K II-2/67-19, zusammen-
gefaßt hat:

„Die Einrichtung und Durchführung der Be-
währungshilfe im Sinne des IV. Hauptstückes des
Bundesgesetzes vom 26. Oktober 1961, BGBl.
Nr. 278, über die Behandlung junger Rechts-
brecher (Jugendgerichtsgesetz 1961) fällt nach
Art. 10 Abs. 1 Z. 6 (Strafrechtswesen) B.-VG.
in der Fassung von 1929 in Gesetzgebung und
Vollziehung in die Zuständigkeit des Bundes."

Klaus

1 6 8 . Kundmachung des Bundeskanzler-
amtes vom 9. Mai 1968 betreffend die Be-
richtigung von Druckfehlern im Bundes-

gesetzblatt

Auf Grund des § 2 Abs. 4 des Bundesgesetzes
über das Bundesgesetzblatt, BGBl. Nr. 33/1920,
wird kundgemacht:

1. Das Bundesverfassungsgesetz, BGBl. Nr. 59/
1964, mit dem Bestimmungen des Bundes-Ver-
fassungsgesetzes in der Fassung von 1929 über
Staatsverträge abgeändert und ergänzt werden,
wird wie folgt berichtigt:

Im Art. II Z. 9 hat es statt „BGBl. Nr. 288/
1960" richtig „BGBl. Nr. 228/1960" zu lauten.

2. Die Verordnung des Bundesministeriums für
soziale Verwaltung, BGBl. Nr. 232/1966, über
die Feststellung der Aufwertungsfaktoren und
der Mindest- und Höchstbemessungsgrundlage

nach dem Heeresversorgungsgesetz für das
Kalenderjahr 1967, wird wie folgt berichtigt:

Im Einleitungssatz hat es statt „17. November
1695" richtig „17. November 1965" zu lauten.

3. Die Kundmachung des Bundeskanzleramtes,
BGBl. Nr. 127/1967, betreffend die Ausdehnung
des Geltungsbereiches des Europäischen Wäh-
rungsabkommens samt Protokoll über dessen
vorläufige Anwendung und seiner Zusatzproto-
kolle, wird wie folgt berichtigt:

Im Einleitungssatz hat es statt „Organisation
für Europäische Wirtschaftliche Zusammenarbeit"
richtig „Organisation für Wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung" zu lauten.

4. Die 20. Novelle zum Allgemeinen Sozial-
versicherungsgesetz, BGBl. Nr. 201/1967, wird
wie folgt berichtigt:

Im Einleitungssatz hat es statt „BGBl. Nr. 293/
1960" richtig „BGBl. Nr. 294/1960" zu lauten.

5. Das Verteilungsgesetz Ungarn, BGBl.
Nr. 294/1967, wird wie folgt berichtigt:

Im § 25 hat es statt „vorläufige Entscheidung"
richtig „vorläufige Entschädigung" zu lauten.

6. Die Bundes-Verwaltungsabgabenverordnung
1968, BGBl. Nr. 53, wird wie folgt berichtigt:

a) Im Eingang der TP. 126 hat es statt „Tarif-
post 129" richtig „Tarifpost 128" zu lauten.

b) Im Eingang der TP. 127 hat es statt „Tarif-
post 130" richtig „Tarifpost 129" zu lauten.

c) Im kleingedruckten Teil der TP. 221 hat es
statt „Tarifposten 219 und 226" richtig „Tarif-
posten 219 und 220" zu lauten.

7. Im 18. Stück des Bundesgesetzblattes, aus-
gegeben am 20. Feber 1968, hat es auf den Seiten
560 und 561 in den Kopfzeilen jeweils statt
„Nr. 64" richtig „Nr. 63" zu lauten.

8. Das Strafrechtsänderungsgesetz 1968, BGBl.
Nr. 74, wird wie folgt berichtigt:

Im Art. I Z. 13 hat es statt „von 21. Juni
1950" richtig „vom 21. Juni 1950" zu lauten.

Klaus

169.
Nachdem das am 8. April 1967 in Lovran unterzeichnete Abkommen zwischen der Republik

Österreich und der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien über die Grenzabfertigung
im Eisenbahnpersonenverkehr, dessen Artikel 1, 3 und 4 verfassungsändernde Bestimmungen ent-
halten, samt Anlagen und welches also lautet:

ABKOMMEN
zwischen der Republik Österreich und der
Sozialistischen Föderativen Republik Jugo-
slawien über die Grenzabfertigung im Eisen-

bahnpersonenverkehr
Die Republik Österreich und die Sozialistische

Föderative Republik Jugoslawien sind, von dem
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Wunsche geleitet, die Grenzabfertigung im
Eisenbahnpersonenverkehr zu erleichtern und zu
beschleunigen, übereingekommen, folgendes Ab-
kommen zu schließen:

TEIL I
Allgemeine Bestimmungen

Artikel 1

(1) Die Grenzabfertigung wird in allen grenz-
überschreitenden Reisezügen, bei denen hiedurch
ohne Beeinträchtigung der Grenzabfertigung eine
wesentliche Beschleunigung des Verkehrs er-
reicht wird, auf nachstehend angeführten Bahn-
höfen und Strecken durchgeführt:

a) die jugoslawische Grenzabfertigung in
Reisezügen aus Österreich im Bahnhof
Spielfeld-Straß und auf der Strecke bis zur
Staatsgrenze bei Spielfeld-Straß, im Bahnhof
Lavamünd und auf der Strecke bis zur
Staatsgrenze bei Lavamünd, im Bahnhof
Bleiburg und auf der Strecke bis zur Staats-
grenze bei Bleiburg sowie im Bahnhof
Villach-Hauptbahnhof und im Bahnhof Vil-
lach-Westbahnhof und auf der Strecke bis
zur Staatsgrenze im Karawankentunnel;

b) die österreichische Grenzabfertigung in
Reisezügen aus Jugoslawien im Bahnhof
Maribor und auf der Strecke bis zur Staats-
grenze bei Sentilj, im Bahnhof Dravograd
und auf der Strecke bis zur Staatsgrenze bei
Dravograd, im Bahnhof Prevalje und auf
der Strecke bis zur Staatsgrenze bei Prevalje
sowie im Bahnhof Jesenice und auf der
Strecke bis zur Staatsgrenze im Kara-
wankentunnel.

(2) Bei welchen Reisezügen die Voraus-
setzungen des Abs. 1 zutreffen, bestimmen die
sachlich zuständigen österreichischen Bundes-
ministerien einvernehmlich mit den sachlich zu-
ständigen jugoslawischen Behörden.

Artikel 2

Im Sinne dieses Abkommens bedeuten die
nachstehenden Begriffe:

1. „Grenzabfertigung" die Durchführung der
Vorschriften der Vertragsstaaten, die aus
Anlaß des Grenzüberganges von Personen,
Hand- und Reisegepäck, Tieren, Expreß-
und Eilgut anzuwenden sind;

2. „Gebietsstaat" den Staat, auf dessen Gebiet
die Grenzabfertigung des anderen Staates
vorgenommen wird, „Nachbarstaat" den
anderen Staat;

3. „Bedienstete" die Personen, die im Auftrag
der für die Grenzabfertigung zuständigen
Behörden ihren Dienst auf den im Artikel 1
Abs. 1 genannten Bahnhöfen und Strecken
ausüben.
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TEIL II

Grenzabfertigung

Art ike l 3

(1) Auf die Grenzabfertigung des Nachbar-
staates im Gebietsstaat sind die Vorschriften des
Nachbarstaates anzuwenden. Hiebei sind die Be-
diensteten des Nachbarstaates jedoch nicht be-
rechtigt, im Gebietsstaat Personen in Verwahrung
zu nehmen, zu verhaften oder auf andere Weise
in ihrer persönlichen Freiheit zu beschränken.

(2) Zuwiderhandlungen gegen Vorschriften
des Nachbarstaates, die aus Anlaß des Grenz-
überganges anzuwenden sind, gelten als im Nach-
barstaat begangen.

(3) Im übrigen bleibt das Recht des Gebiets-
staates unberührt.

Ar t ike l 4

(1) Die Bediensteten des Gebietsstaates haben
die Grenzabfertigung vor der Grenzabfertigung
des Nachbarstaates durchzuführen.

(2) Nach Beginn der Grenzabfertigung des Ge-
bietsstaates dürfen die Bediensteten des Nachbar-
staates mit der Grenzabfertigung hinsichtlich der
von den Bediensteten des Gebietsstaates bereits
abgefertigten Personen und Gegenstände be-
ginnen.

(3) Die Bediensteten des Gebietsstaates dürfen
Personen und Gegenstände, hinsichtlich derer
die Bediensteten des Nachbarstaates mit der
Grenzabfertigung begonnen haben, keiner neuer-
lichen Grenzabfertigungshandlung unterziehen.

Art ikel 5

Die Bediensteten des Nachbarstaates dürfen bei
der Grenzabfertigung erhobene Geldbeträge,
zurückgehaltene oder beschlagnahmte Waren
und andere Gegenstände ohne besondere Ge-
nehmigung und ohne Erhebung von Zöllen
und sonstigen Abgaben durch den Gebietsstaat
in den Nachbarstaat verbringen.

Art ikel 6

Personen, die von Bediensteten des Nachbar-
staates zurückgewiesen werden, darf die Rück-
kehr in den Gebietsstaat nicht verweigert werden.
Erforderlichenfalls werden die Bediensteten des
Gebietsstaates auf ihrem Staatsgebiet auf Ver-
langen der Bediensteten des Nachbarstaates zu-
rückgewiesene Personen aus dem Zug entfernen.
Desgleichen darf die Wiedereinfuhr von Waren
und Gegenständen in den Gebietsstaat, deren
Einfuhr von Bediensteten des Nachbarstaates
abgelehnt wird, nicht verweigert werden.
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TEIL III

Bedienstete

Art ikel 7

(1) Die Behörden des Gebietsstaates gewähren
den Bediensteten des Nachbarstaates bei der Aus-
übung ihres Dienstes im Rahmen dieses Ab-
kommens den gleichen Schutz und Beistand wie
den entsprechenden eigenen Bediensteten. Ins-
besondere sind die im Gebietsstaat geltenden
strafrechtlichen Bestimmungen zum Schutz von
Beamten und Amtshandlungen auch auf straf-
bare Handlungen anzuwenden, die im Gebiets-
staat gegen Bedienstete des Nachbarstaates be-
gangen werden.

(2) Amtshaftungansprüche wegen Schäden,
die Bedienstete des Nachbarstaates im Gebiets-
staat zufügen, unterstehen dem Recht und der
Gerichtsbarkeit des Nachbarstaates, gleich wie
wenn die schädigende Handlung an dem Ort des
Nachbarstaates stattgefunden hätte, an dem die
Grenzabfertigungsstelle liegt, in deren Auftrag
der Bedienstete tätig war. Die Staatsbürger des
Gebietsstaates sind in diesen Fällen den Staats-
bürgern des Nachbarstaates gleichgestellt.

(3) Von strafbaren Handlungen, die von Be-
diensteten des Nachbarstaates im Gebietsstaat
begangen werden, ist die vorgesetzte Behörde des
Bediensteten des Nachbarstaates unverzüglich zu
benachrichtigen.

Ar t ike l 8

(1) Jeder Vertragsstaat versieht die Bedien-
steten, welche die Grenzabfertigung im Rahmen
dieses Abkommens im Gebietsstaat durchzuführen
haben, mit einem Grenzübertrittsausweis nach
dem als Anlage A beziehungsweise Anlage B
beigefügten Muster. In der Republik Österreich
wird dieser Ausweis vom Bundesministerium
für Inneres, in der Sozialistischen Föderativen
Republik Jugoslawien vom Republikanischen
Sekretariat für Innere Angelegenheiten der So-
zialistischen Republik Slowenien ausgestellt. Der
Ausweis wird mit einer Gültigkeitsdauer bis zu
drei Jahren ausgestellt und kann zweimal bis zu
drei Jahren verlängert werden.

(2) Der Ausweis bedarf der Vidierung durch
die zur Ausstellung der Ausweise zuständige
Behörde des anderen Vertragsstaates. Die Ver-
längerung der Gültigkeitsdauer des Ausweises
bedarf keiner Vidierung. Die Übersendung der
Ausweise zur Vidierung geschieht durch Ver-
mittlung der zuständigen Grenzabfertigungs-
stellen. Ausstellung und Vidierung sind frei von
Gebühren und Verwaltungsabgaben.

(3) Jeder Vertragsstaat ist berechtigt, die von
ihm erteilte Vidierung zu widerrufen. Ist die
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Vidierung eines Ausweises vom Gebietsstaat
widerrufen worden, so ist der Nachbarstaat ver-
pflichtet, den Inhaber dieses Ausweises von der
Dienstverrichtung im Gebietsstaat auszuschließen.

(4) Inhaber der im Abs. 1 erwähnten Aus-
weise sind berechtigt, zum Zwecke der Dienst-
verrichtung im Gebietsstaat die österreichisch-
jugoslawische Staatsgrenze auf den im Artikel 1
Abs. 1 genannten Eisenbahnstrecken zu über-
schreiten und sich im Gebietsstaat für die Dauer
der Dienstverrichtung aufzuhalten:

a) jugoslawische Bedienstete in Zügen auf den
im Artikel 1 Abs. 1 lit. a genannten Strecken
und in Spielfeld, Lavamünd, Bleiburg und
Villach;

b) österreichische Bedienstete in Zügen auf
den im Artikel 1 Abs. 1 lit. b genannten
Strecken und in Maribor, Dravograd, Pre-
valje und Jesenice.

Artikel 9

(1) Den Bediensteten des Nachbarstaates ist
nach den Vorschriften ihres Staates während der
Dienstverrichtung im Gebietsstaat das Tragen
ihrer Dienstkleidung, Dienstabzeichen und
Dienstwaffen gestattet. Die Dienstwaffe darf
außerhalb des Bahnhofsbereiches nicht getragen
werden.

(2) Von der Dienstwaffe darf nur im Falle der
Notwehr Gebrauch gemacht werden.

Artikel 10

Die Bediensteten des Nachbarstaates, die in
Anwendung dieses Abkommens ihren Dienst im
Gebietsstaat ausüben, sind in diesem von allen
öffentlich-rechtlichen persönlichen Dienst- und
Sachleistungen befreit.

Artikel 11

Die sachlich zuständigen österreichischen Bun-
desministerien und die sachlich zuständigen
jugoslawischen Behörden vereinbaren:

a) die für den Aufenthalt der Bediensteten des
Nachbarstaates in den im Artikel 1 Abs. 1
genannten Bahnhöfen benötigten Räume,
welche die Vertragsstaaten einander unent-
geltlich zur Verfügung stellen;

b) die Abteile und Einrichtungen, die den Be-
diensteten des Nachbarstaates, welche die
Grenzabfertigung durchführen, in Zügen
unentgeltlich vorzubehalten sind.

Artikel 12

(1) Der Gebietsstaat wird die Einrichtung
drahtgebundener Fernmeldeanlagen, die für die
Tätigkeit der Grenzabfertigungsstellen des Nach-
barstaates im Gebietsstaat erforderlich sind, und
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den Anschluß dieser Einrichtungen an die ent-
sprechenden Anlagen des Nachbarstaates ge-
bührenfrei bewilligen. Allfällige Kosten für die
Einrichtung und die Benützung der Anlagen
trägt der Nachbarstaat. Diese unmittelbaren
Verbindungen zwischen den Dienststellen des
Nachbarstaates dürfen nur für dienstliche Zwecke
benützt werden. Solche Nachrichtenübermitt-
lungen gelten als interner Verkehr des Nachbar-
staates.

(2) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, zu
demselben Zweck soweit wie möglich alle Er-
leichterungen zu gewähren, welche die Ver-
wendung anderer Mittel auf dem Gebiet des
Fernmeldewesens betreffen.

(3) Im übrigen gelten die Vorschriften der
Vertragsstaaten über Errichtung, Instandhaltung
und Betrieb von Fernmeldeanlagen.

Artikel 13

Gegenstände., die zum dienstlichen Gebrauch
oder zum persönlichen Bedarf der Bediensteten
des Nachbarstaates während des Dienstes im
Gebietsstaat bestimmt sind, bleiben frei von
Zöllen und sonstigen Ein- und Ausgangsabgaben.
Ein- und Ausfuhrverbote sowie Ein- und Aus-
fuhrbeschränkungen wirtschaftlicher Natur finden
auf diese Gegenstände keine Anwendung.

Artikel 14

(1) Wird ein Bediensteter des Nachbarstaates in
Ausübung des mit der Grenzabfertigung zu-
sammenhängenden Dienstes beim Betrieb der
Eisenbahn durch einen Unfall im Gebietsstaat
getötet oder verletzt oder eine Sache, die er an
sich trägt oder: mit sich führt, beschädigt oder
vernichtet, so haftet die Eisenbahn des Nachbar-
staates nach dem Recht des Vertragsstaates, dem
der Bedienstete angehört.

(2) Ob und inwieweit eine Eisenbahn gegenüber
der anderen Ersatz zu leisten hat, wird zwischen
den Eisenbahnen der Vertrags Staaten vereinbart.

TEIL IV

Schlußbestimmungen

Artikel 15
Die sachlich zuständigen österreichischen Bun-

desministerien und die sachlich zuständigen jugo-
slawischen Behörden vereinbaren die zur Durch-
führung dieses Abkommens erforderlichen Maß-
nahmen.

Artikel 16

Im Interesse seiner Sicherheit oder wegen ander-
weitiger zwingender öffentlicher Interessen kann
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jeder Vertragsstaat dieses Abkommen vorüber-
gehend für alle oder einzelne der im Artikel 1
Abs. 1 genannten Strecken als unanwendbar er-
klären. Der andere Vertragsstaat ist hievon
unverzüglich zu benachrichtigen.

Art ikel 17

(1) Meinungsverschiedenheiten über die Aus-
legung oder die Anwendung dieses Abkommens
sollen möglichst durch die zuständigen Stellen
beider Vertragsstaaten beigelegt werden.

(2) Soweit eine Meinungsverschiedenheit auf
diese Weise nicht erledigt werden kann, ist sie
auf Verlangen eines Vertragsstaates einem
Schiedsgericht zu unterbreiten.

(3) Das Schiedsgericht wird von Fall zu Fall in
der Weise gebildet, daß jeder Vertragsstaat einen
Vertreter bestellt und diese sich auf den Ange-
hörigen eines dritten Staates als Obmann einigen.
Werden die Vertreter und der Obmann nicht
innerhalb dreier Monate bestellt, nachdem der
eine Vertragsstaat seine Absicht, das Schieds-
gericht anzurufen, bekanntgegeben hat, so kann
in Ermangelung einer anderen Vereinbarung
jeder Vertragsstaat den Präsidenten des Inter-
nationalen Gerichtshofes in Den Haag bitten,
die erforderlichen Ernennungen vorzunehmen.
Für den Fall, daß der Präsident die Staatsange-
hörigkeit eines der beiden Vertragsstaaten besitzt
oder aus einem anderen Grund verhindert ist,
soll sein Stellvertreter im Amt die erforderlichen
Ernennungen vornehmen.

(4) Das Schiedsgericht fällt seine Entschei-
dungen auf Grund dieses Abkommens und der zu
seiner Durchführung getroffenen Vereinbarungen
sowie unter Anwendung der zwischen beiden
Vertragsstaaten geltenden und zur Zeit der Ent-
stehung oder der Dauer der Streitfrage anwend-
baren internationalen Abkommen, des Völker-
gewohnheitsrechtes und der allgemein anerkann-
ten Rechtsgrundsätze.

(5) Das Schiedsgericht entscheidet mit Stim-
menmehrheit. Seine Entscheidungen sind bin-
dend. Jeder Vertragsstaat trägt die Kosten seines
Schiedsrichters. Die übrigen Kosten werden
von beiden Vertragsstaaten je zur Hälfte ge-
tragen. Im übrigen regelt das Schiedsgericht
sein Verfahren selbst.

(6) Hinsichtlich der Ladung und der Ver-
nehmung von Zeugen und Sachverständigen
werden die Zivilgerichte der beiden Vertrags-
staaten auf das vom Schiedsgericht an die be-
treffende Regierung zu richtende Ersuchen in
der gleichen Weise Rechtshilfe leisten wie auf ein
Ersuchen eines Zivilgerichtes des ersuchten
Vertragsstaates.
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Art ikel 18

(1) Dieses Abkommen bedarf der Ratifizierung.
Die Ratifikationsurkunden werden in Wien aus-
getauscht.

(2) Das Abkommen tritt am dreißigsten Tage
nach dem Austausch der Ratifikationsurkunden in
Kraft.

(3) Jeder Vertragsstaat kann das Abkommen
kündigen; es tritt ein Jahr nach der Notifikation
der Kündigung an den anderen Vertragsstaat
außer Kraft.

ZU URKUND DESSEN haben die Bevoll-
mächtigten der Vertragsstaaten dieses Abkom-
men unterzeichnet und mit Siegeln versehen.

GESCHEHEN zu Lovran, am 8. April 1967,
in doppelter Urschrift in deutscher und serbo-
kroatischer Sprache, die Anlagen in deutscher
und slowenischer Sprache, wobei jeweils beide
Texte authentisch sind.

Für die Republik Österreich:

Dr. Krahl m. p.

Für die Sozialistische Föderative Republik
Jugoslawien:

Dusan Rebolj m. p.
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Anlage A
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die verfassungsmäßige Genehmigung des Nationalrates erhalten hat, erklärt der Bundespräsident
dieses Abkommen für ratifiziert und verspricht im Namen der Republik Österreich die gewissen-
hafte Erfüllung der darin enthaltenen Bestimmungen.

Zu Urkund dessen ist die vorliegende Ratifikationsurkunde vom Bundespräsidenten unter-
zeichnet, vom Bundeskanzler, vom Bundesminister für Inneres, vom Bundesminister für Justiz,
vom Bundesminister für Finanzen, vom Bundesminister für Verkehr und verstaatlichte Unter-
nehmungen und vom Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten gegengezeichnet und mit
dem Staatssiegel der Republik Österreich versehen worden.

Geschehen zu Wien, am 17. April 1968

Der Bundespräsident:

Jonas

Der Bundeskanzler:

i. V. Withalm

Der Bundesminister für Inneres:

Soronics

Der Bundesminister für Justiz:
Klecatsky

Der Bundesminister für Finanzen:

Koren

Der Bundesminister für Verkehr und verstaatlichte Unternehmungen:

Weiß

Der Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten:

Waldheim

Die Ratifikationsurkunden zum vorliegenden Abkommen sind am 22. April 1968 ausgetauscht
worden; das Abkommen ist somit gemäß seinem Artikel 18 Absatz 2 am 22. Mai 1968 in Kraft
getreten.

Klaus


